
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/9/21 3Ob131/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1976

Norm

EO §139

Geo §400 Abs2

Rechtssatz

Vor Entscheidung über einen Antrag auf Einstellung des führenden Exekutionsverfahrens ist dieses noch "im Gange" (§

139 Abs 1 EO) bzw "anhängig" (§ 139 Abs 2 EO); aber auch nach Einstellung bleibt das infolge anderer Beitritte

fortzusetzende Verfahren "führend".

Entscheidungstexte

3 Ob 131/76
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